
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Freundinnen und Freunde,  

 
eines der Kernanliegen 
der Union ist, Bürokra-
tie gezielt abzubauen. 
Wir wollen Verfahren 
vereinfachen und den 
bürokratischen Auf- 

wand für Unternehmen, aber auch Bür-
gerinnen und Bürger und die Verwal-
tungen weiter verringern. Insbesondere 
der Mittelstand ist in besonderer Weise 
von regulatorischen Vorgaben betroffen 
und belastet. Schlanke und effiziente 
Gesetze sind daher wichtig für eine gute 
Mittelstandspolitik und eine wettbe-
werbsfähige Wirtschaft.  
 
Deshalb haben wir uns bereits im Koali-
tionsvertrag durchgesetzt und uns mit 
dem Koalitionspartner auf ein Gesetz 
zur Entlastung insbesondere der mittel-
ständischen Wirtschaft von Bürokratie-
kosten und Informationspflichten in 
Höhe von über 1,1 Milliarden Euro ver-
ständigt.  
Dazu werden wir nun Grenz- und 
Schwellenwerte vereinheitlichen, eine 
Erleichterung für die Archivierung von 
elektronisch gespeicherten Steuerunter-
lagen schaffen und für die Vermeidung 
von Doppelmeldungen zur Berufsgenos-
senschaft sorgen. Zudem wollen wir mit 
dem in dieser Woche vorgelegten Büro-
kratieentlastungsgesetz die elektronische 
Arbeitsunfähigkeitsmeldung und den 
digitalen Meldeschein im Beherber-
gungsgewerbe einführen, so dass das 
Ausfüllen auf Papier nun endlich entfal-
len kann.  
 
Mit der Digitalisierung können so relativ 
einfach und schnell Unternehmen, Mit-
arbeiter und Bürger entlastet werden.  
 
Es grüßt Sie  

 
Dr. Günter Krings, MdB 
Vorsitzender der CDU-Landesgruppe NRW 

Foto: Laurence Chaperon 
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Grundsteuerreform auf den Weg gebracht 
Abschließende Beratungen vor der Abstimmung am Freitag erfolgreich 
 
Mit dem Urteil vom 10. April 2018 hat das Bundesverfassungsgericht dem 
Gesetzgeber eine Frist zur Neuregelung der Grundsteuer spätestens bis zum 
31. Dezember 2019 gesetzt. Nur bis zu diesem Zeitpunkt dürfen die als un-
vereinbar mit Artikel 3 Absatz 1 GG festgestellten Regeln über die Einheits-
bewertung weiter angewandt werden. Nach Verkündung einer Neuregelung 
dürfen die beanstandeten Regelungen allerdings für weitere fünf Jahre, 
längstens bis zum 31. Dezember 2024, angewandt werden. 
Der nun in den Bundestag eingebrachte Gesetzentwurf zur Neuregelung der 
Grundsteuer sieht eine Änderung des Grundgesetzes vor, um dem Bund 
ausdrücklich die Gesetzgebungskompetenz für die Grundsteuer zu übertra-
gen. 
 

Der Finanzausschuss hat am gestrigen Mittwoch die Entwürfe der Gesetze 
zur Änderung des Grundgesetzes (Artikel 72, 105 und 1025b), zur Reform 
des Grundsteuer- und Bewertungsrechts (Grundsteuer-Reformgesetz – GrS-
tRefG) sowie zur Änderung des Grundsteuergesetzes zur Mobilisierung von 
baureifen Grundstücken für die Bebauung abschließend beraten und gebil-
ligt.  
 

Die Kommunen bekommen so Planungssicherheit zu einer ihrer bedeutends-
ten Einnahmequellen. Wichtig ist, dass das neue Grundsteuerrecht mög-
lichst einfach ist. Deshalb muss das Ziel sein, dass mittelfristig so viele Da-
ten wie möglich – wie zum Beispiel Bodenrichtwerte, Grundstücksgrößen 
und Baujahr – von der Finanzverwaltung automatisch zur Verfügung gestellt 
werden. Dauerhaft ließe sich so eine vorausgefüllte Steuererklärung realisie-
ren. 
Die länderspezifische Öffnungsklausel ist wichtig, damit regionale Verwer-
fungen wie z.B. in Stadtstaaten und Flächenländern, Ballungszentren und 
ländlichen Räumen verhindert werden können. Für Steuerpflichtige in Län-
dern, die von der Öffnungsklausel Gebrauch machen, muss sichergestellt 
sein, dass es nicht zu Zweifacherklärungen – einmal zum Zwecke der 
Grundsteuer und einmal zur Berechnung des Länderfinanzausgleichs – 
kommen darf. Außerdem konnte die CDU/CSU-Fraktion einen Abschlag für 
Denkmäler implementieren, damit der Denkmalschutz weiterhin im Grund-
steuerrecht gewürdigt wird. 
Um steigende Steuereinnahmen und damit verbunden höhere Mieten zu 
vermeiden, wird bis zur erstmaligen Anwendung des neuen Grundsteuer-
rechts am 1. Januar 2025 die Steuermesszahl anhand der dann tatsächlichen 
Berechnungen noch einmal evaluiert und gegebenenfalls anpasst. 
Über das Thema hinaus zeigt das Gesetzgebungsverfahren, dass unsere De-
mokratie funktioniert. Ein Dank der Union gilt der FDP und den Grünen, die 
sehr sachorientiert mitberaten und eine gemeinsame Zustimmung angekün-
digt haben. 
Der Gesetzentwurf zielt also auf eine verfassungskonforme, rechtssichere 
und zeitgemäße Fortentwicklung der Grundsteuer und der damit verbunde-
nen Bewertung der Grundsteuerobjekte, um die Grundsteuer als verlässliche 
Einnahmequelle der Kommunen zu erhalten. 
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NetzDG muss umgehend verschärft werden 
Netzwerkbetreiber zur Zusammenarbeit mit Ermittlungsbehörden verpflichten 
 

Der rechtsextrem motivierte Anschlag auf die Synagoge in Halle hat die Debatte um Radikali-
sierung im Internet neu angefacht. Dazu erklärt die rechts- und verbraucherpolitische Spre-
cherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Elisabeth Winkelmeier-Becker: 

 
„Der rechtsextreme Anschlag in Halle macht einmal mehr deutlich, wie sehr unsere freiheit-
lich-demokratische Grundordnung bedroht ist. Die Angreifer radikalisieren und organisieren 
sich im Netz, sie verbreiten ihren Hass so lange online, bis aus ihren Worten Taten werden. 
Unser Rechtsstaat muss jetzt eine klare Antwort auf diesen Missstand finden. 

Erst vor kurzem hat die Sachverständigenanhörung im Deutschen Bundestag gezeigt: Eine wesentliche Schwäche 
liegt in der schwierigen oder verweigerten Zusammenarbeit mit den Ermittlungsbehörden. Wenn der Staatsanwalt 
einen Post als strafbare Beleidigung oder Volksverhetzung einordnet, dann muss er von der Plattform unverzüglich 
Auskunft über die Stammdaten verlangen können. Denn nur so kann er den Täter ermitteln und gegen ihn vorgehen. 
Das ist bisher völlig unzureichend geregelt. Jeder muss allerdings wissen: Wer die Grenze von der Meinungsfreiheit 
zum Strafrecht überschreitet, kann sich nicht mehr unter dem Deckmantel der Anonymität verstecken. 
Die Erkenntnisse der Behörden nach der Bluttat von Halle zeigen auch, dass wir den Geltungsbereich des NetzDG 
ausweiten müssen. Wenn sich Extremisten gezielt Gaming-Plattformen suchen, weil es dort keine Moderation und 
keine Gegenreaktion gibt, weil diese Räume nicht dem NetzDG unterliegen, dann muss der Gesetzgeber nachschärfen. 

Gut, dass die neue Bundesjustizministerin endlich auch erkannt hat, dass es für Beleidigungen, die in sozialen Medi-
en mit großer Reichweite verbreitet werden, ein höheres Strafmaß braucht als für Beleidigungen in Leserbriefen oder 
am Stammtisch, die nur einen kleinen Kreis erreichen. Bei ihren Vorgängern im Amt, Maas und Barley, sind wir mit 
entsprechenden Appellen in der letzten Wahlperiode und in den Koalitionsverhandlungen auf taube Ohren gestoßen. 
Das gilt auch für die gesetzliche Auskunftspflicht. Daher muss Frau Lambrecht jetzt liefern. 

Es besteht ein breiter gesellschaftlicher Konsens über die Notwendigkeit der Bekämpfung von Hass und Hetze in so-
zialen Netzwerken. Das NetzDG ist das richtige Instrument dafür. Wir wollen, dass es noch durchsetzungsstärker 
wird. Wer wie die AfD das NetzDG abschaffen will, hat nichts verstanden.“   Foto: Tobias Koch 

 

 

Stärkung des Wohngeldes 
 

Das Wohngeld soll für Haushalte mit niedrigem Einkommen die Wohnkostenbelastung min-
dern. Durch die geringere Belastung sind die begünstigten Haushalte nicht nur auf ein ganz 
besonders mietgünstiges und deshalb enges Marktsegment im Wohnungsbestand beschränkt. 
Das Wohngeld ist sozialpolitisch sehr treffsicher, da es nach den individuellen Lebensbedin-
gungen der Haushalte und den regional unterschiedlichen Miethöhen differenziert. Zuletzt 
wurde das Wohngeld zum 1. Januar 2016 angepasst. Seitdem sind die Wohnkosten und die 
Verbraucherpreise deutlich gestiegen und werden voraussichtlich weiter steigen. Die Leis-
tungsfähigkeit des Wohngeldes nimmt dadurch mit der Zeit ab. 
 

Um Haushalte mit niedrigem Einkommen bei den Wohnkosten stärker zu entlasten, haben 
Bund und Länder auf dem Wohngipfel am 21. September 2018 eine Verbesserung des Wohn-
geldes zum 1. Januar 2020 vereinbart. Zu diesem Zweck werden die Mittel für Wohngeld 
durch Bund und Länder aufgestockt. In 2020 stehen insgesamt 1,2 Milliarden Euro zur Verfü-
gung. Die Leistungsverbesserung greift auch die Vorgabe des Koalitionsvertrages zwischen 
CDU, CSU und SPD auf, wonach das Wohngeld an die jeweiligen allgemeinen und individu-
ellen Lebensbedingungen angepasst werden soll. 
 

Zudem soll das Wohngeld künftig dynamisiert werden, das heißt alle zwei Jahre an die einge-
tretene Miet- und Einkommensentwicklung angepasst werden. Eine regelmäßige Fortschrei-
bung des Wohngeldes stellt sicher, dass seine Leistungsfähigkeit als sozialpolitisches Instru-
ment der Wohnungspolitik erhalten bleibt. Das systematische „Herauswachsen“ aus dem 
Wohngeld wird außerdem weiter reduziert. 
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